
Arbeiterin im „Zentralen Hausdienst“ be-
schäftigt ist. Letztere fehlte wiederholt
aufgrund eines Schulter-Arm-Syndroms
und eines physischen Erschöpfungssyn-
droms. In den Jahren 2003 bis 2006 ver-
ursachten die häufigen Kurzzeiterkran-
kungen der Klägerin Entgeltfortzahlungs-
kosten in Höhe von rund 21.400 €. Die
Ereignisse in dieser Zeit lassen sich wie
folgt skizzieren: Die Beklagte führte mit
der Klägerin mehrere „Fehlzeitengesprä-
che“. Die Betriebsärztin schlug eine Redu-
zierung der Arbeitszeit und eine Verset-
zung in die Bettenzentrale vor, was von
der Klägerin abgelehnt wurde. Eine stu-
fenweise Wiedereingliederung der Kläge-
rin über einen Zeitraum von einer Woche
lehnte die Beklagte als ungeeignet ab. Der
betriebsärztliche Dienst schlug in Anbe-
tracht einer unverändert schlechten Ge-
sundheitsprognose eine stationäre Reha-
Maßnahme vor. Das lehnte die Klägerin
aus Gründen der Betreuung ihrer Kinder
ab. Dies wiederum mündete in einer Kün-
digung wegen erheblicher krankheitsbe-
dingter Fehlzeiten, wogegen sich die Kün-
digungsschutzklage der Klägerin richtet.

Die Entscheidung
Wenngleich das Bundesarbeitsgericht in
der Sache nicht abschließend entschei-
den konnte, sondern den Rechtsstreit zur
erneuten Verhandlung und Entscheidung
an das Landesarbeitsgericht zurückver-
weisen musste, nahm es zu dem Rechts-
streit wie folgt Stellung:

Für die Verteilung der Darlegungs- und
Beweislast im Kündigungsschutzprozess
habe eine fehlende oder eine nicht anfor-
derungsgerechte Durchführung eines be-
trieblichen Eingliederungsmanagements
(BEM) erhebliche Folgen. Das BEM sei
zwar keine formelle Wirksamkeitsvoraus-
setzung für eine krankheitsbedingte Kün-
digung, aber auch kein bloßer Programm-

satz. § 84 Abs. 2 SGB (Sozialgesetzbuch)
IX konkretisiere den Verhältnismäßigkeits-
grundsatz. Das betriebliche Eingliede-
rungsmanagement sei kein milderes Mit-
tel als der Ausspruch einer Kündigung,
aber mit seiner Hilfe könnten mildere Mit-
tel (z.B. Umgestaltung des bisherigen Ar-
beitsplatzes, Weiterbeschäftigung auf ei-
nem anderen, gegebenenfalls freizuma-
chenden Arbeitsplatz) erkannt und
entwickelt werden.

Das BEM sei ein rechtlich regulierter
Suchprozess, um individuell angepasste Lö-
sungen zur Vermeidung zukünftiger Arbeits-
unfähigkeit zu ermitteln. Die zu beteiligen-
den Stellen, Ämter und Personen seien ein-
zubeziehen. Das Verfahren habe sich an den
gesetzlichen Zielen zu orientieren. Eine Klä-
rung müsse ernsthaft versucht und Lösun-
gen für eine Verringerung von Arbeitsun-
fähigkeitszeiten müssten sachlich ent-
wickelt und erörtert werden. Keine vernünf-
tigerweise in Betracht zu ziehende Anpas-
sungs- und Änderungsmöglichkeit dürfe
dabei ausgeschlossen werden.

Das Verfahren bei der Beklagten habe
diesen Mindeststandards nicht genügt.
Die Beklagte habe nicht versucht, die vor-
geschlagene Reha-Maßnahme umzuset-
zen. Der Arbeitgeber habe eine solche
vor dem Ausspruch einer krankheitsbe-
dingten Kündigung von sich aus in Erwä-
gung zu ziehen und ihre Durchführung in
die Wege zu leiten. Dazu sei die Einwilli-
gung des Arbeitnehmers einzuholen oder
dieser zu einer Initiative aufzufordern. Da-
zu könne der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer eine Frist setzen und ihm verdeutli-
chen, dass im Falle einer Weigerung mit
einer Kündigung gerechnet werden müs-
se. Die spontane Ablehnung der Reha-
Maßnahme durch die Klägerin gegenüber
der Betriebsärztin reiche dafür nicht aus.
Ihr sei kein Hinweis auf eine für diesen Fall
drohende Kündigung vorausgegangen.

kündigung

Betriebliches
Eingliederungs-
management

1. Das Betriebliche Eingliederungsmana-
gement (BEM) ist ein rechtlich regulierter
Suchprozess, der individuell angepasste
Lösungen zur Vermeidung zukünftiger Ar-
beitsunfähigkeit ermitteln soll.

2. Das BEM genügt den gesetzlichen Min-
destanforderungen, wenn es die zu betei-
ligenden Stellen, Ämter und Personen ein-
bezieht, keine vernünftigerweise in Be-
tracht zu ziehende Anpassungs- und Än-
derungsmöglichkeit ausschließt und die
eingebrachten Vorschläge sachlich erör-
tert werden.

3. Der Arbeitgeber hat vor dem Ausspruch
einer krankheitsbedingten Kündigung eine
durch das BEM empfohlene Rehabilitati-
onsmaßnahme von sich aus in Erwägung
zu ziehen und ihre Durchführung in die We-
ge zu leiten. Sofern es hierzu der Einwilli-
gung oder der Initiative des Arbeitnehmers
bedarf, kann der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer dazu eine Frist setzen und dabei
deutlich machen, dass im Fall der Weige-
rung mit einer Kündigung zu rechnen sei.

(Leitsätze des Bearbeiters)

Bundesarbeitsgericht,
Urteil vom 10.12.2009
– 2 AZR 400/08

Der Fall
Streitgegenstand ist eine krankheitsbe-
dingte Kündigung. Die Beklagte betreibt
ein Krankenhaus, in dem die Klägerin als
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■ Bedeutung für die Praxis

Das Bundesarbeitsgericht erkennt erst-
malig an, dass für die Durchführung ei-
nes betrieblichen Eingliederungsmana-
gements (BEM) gewisse Mindeststan-
dards gelten. Das BEM wird als ein
rechtlich regulierter kooperativer Such-
prozess definiert, bei dem die in § 84
Abs. 2 SGB IX genannten Stellen, Perso-
nen und Ämter zu beteiligen sind und
sachlich über alle Vorschläge zur Redu-
zierung krankheitsbedingter Fehlzeiten
zu diskutieren ist. Entspricht das durch-
geführte Eingliederungsmanagement

nicht diesen Mindestanforderungen,
dann ist es unerheblich – und den Ar-
beitgeber trifft im Kündigungsschutz-
prozess die volle Darlegungs- und Be-
weislast. In der Praxis ist daher immer
zu prüfen, ob ein durchgeführtes BEM
den vom Bundesarbeitsgericht dargeleg-
ten Maßstäben entspricht.

Betroffenen Arbeitnehmern ist in An-
betracht dieser Entscheidung zu emp-
fehlen, sich viel stärker als bisher auf
Maßnahmen der Umgestaltung des Ar-
beitsplatzes sowie auf alternative Be-

schäftigungsmöglichkeiten zu konzen-
trieren. Konkrete Einsatzmöglichkeiten
sollten stets benannt und aufgezeigt
werden.

Letzten Endes verdeutlicht die Ent-
scheidung: Das betriebliche Eingliede-
rungsmanagement ist auch für das Bun-
desarbeitsgericht kein „Kündigungsvor-
verfahren“, sondern ein rechtlich nor-
mierter und kooperativer Suchprozess,
der Antworten auf die Frage erfordert,
wie das Arbeitsverhältnis erhalten wer-
den kann.

Eberhard Kiesche, AOB Bremen, www.aob-bremen.de
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